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Allgemeine Verwaltungssachen.
Sozialerholungswerk der Deutschen Rentenversicherung

und Reichserholungswerk der DAF.

RdErl. d. RFM. v. 15. 4. 1943 — P 2260—3020 IV.

Nach den vom Reichsversicherungsamt gebilligten
Richtlinien des Reichsverbandes Deutscher Renten¬

versicherungsträger über die Erholungskuren des So-

zialerholungswerks der Deutschen Rentenversicherung

sollen die. Betriebe möglichst die Reisekosten selbst

tragen.

Ich bin damit einverstanden, daß die öffentl. Ver¬

waltungen und Betriebe die notwendigen Fahrkosten

3. Klasse für die Reise zum Erholungsort für diejenigen

Gefolgschaftsmitglieder übernehmen, die im Rahmen

des Sozialerholungswerks der Deutschen Rentenver¬

sicherung oder des Reichserholungswerks der DAF.
verschickt werden. Die Kosten sind beim Lohntitel zu

buchen.

Kosten für ärztliche Untersuchungen vor oder nach

der Verschickung können nicht übernommen werden.

Derartige Untersuchungen werden auch vom Reichs¬

versicherungsamt nicht für erforderlich gehalten.
RdErl. d. MdL v. 2. 7. 1943 Nr. 44 153 Norm. XXVII«.

Zusatz:
Auf den RdErl. des RMdl. vom 17. Juli 1942 — IIb

1761/42-7026 (BaVBI. S. 596) wird Bezug genommen.
An die staatlichen Dienststellen mit Ausnahme der staat¬

lichen Polizeibehörden.
— BaVBI. S. 537.

Anordnung über den Erholungsurlaub der invaliden-

versicherungspflichtigen Gefolgschaftsmitglieder im

öffentlichen Dienst für das Urlaubsjahr 1943.

RdErl. d. Mdl. v. 2.7. 1943 Nr. 46 762 Norm. XXVII«.

Nachstehend gebe ich eine vom Reichstreuhänder

für den öffentlichen Dienst erlassene Anordnung sowie
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die Erläuterung zur Anordnung vom 5. Mai 1943 —

Amtl. Mitteilungen 1943 S. 166 — bekannt.
— BaVBl. S. 538.

Anlage.

Der Reichstreuhänder Berlin, den 5. Mai 1943.
für den öffentl. Dienst.

Auf Grund des § I der Verordnung über die Lohngestal¬
tung vom 25. Juni 1938 (RGBl. 1 S-691) setze ich für das
Urlaubsjahr 1943 den Erholungsurlaub der invalidenver-
sicherungspflichtigen Gefolgschaftsmitglieder im öffent¬
lichen Dienst für das Gebiet des Großdeutschen Reiches

wie folgt fest:
I.

(1) Der Erholungsurlaub beträgt grundsätzlich höchstens
14 Arbeitstage, für Gefolgschaftsmitglieder, die vor dem
1. April 1894 geboren sind, grundsätzlich höchstens 20 Ar¬
beitstage. Soweit ein Anspruch auf einen längeren jähr¬
lichen Erholungsurlaub besteht, kann dieser von dem Ge¬
folgschaftsmitglied nicht geltend gemacht werden.

(2) Unberührt bleiben jedoch die Vorschriften des Ju¬
gendschutzgesetzes vom 30. April 1938 (RGBl. I S- 437)
über den Urlaub der Jugendlichen, die Vorschriften über
die Erholungszeit nach der Entlassung aus dem Wehr¬
oder Reichsarbeitsdienst und Sonderregelungen über einen
Mindesturlaub bei Arbeiten mit besonderer gesundheit¬

licher Gefährdung sowie über einen zusätzlichen Urlaub
für Schwerbeschädigte, Inhaberinnen des Ehrenkreuzes

der deutschen Mutter und bei Reisen auswärts beschäftig¬

ter Gefolgschaftsmitglieder zum Besuch der Familie (so¬
genannte Familieuheimfahrten).

II.

Der Erholungsurlaub ist grundsätzlich über das Urlaubs¬
jahr so zu verteilen, daß seine Abwicklung bei Beendigung
des Urlaubsjahres durchgeführt ist. Rückständiger Urlaub
aus dem Urlaubsjahr 1942 bzw. 1942/43 kann, soweit die
Erledigung kriegswichtiger Aufgaben dies zuläßt, aus¬
nahmsweise noch bis zum 30. Juni 1943 gewährt werden.

III.

Der Urlaubsbeginn ist während der Zeit vom 1. Mai
bis 30. September 1943 grundsätzlich auf die Wochentage

Dienstag bis Freitag festzusetzen, es sei denn, daß eine
Reise nicht beabsichtigt oder sichergestellt ist, daß der
Antritt der Reise nicht in der Zeit von Sonnabend bis

Montag erfolgt. Satz I gilt nicht bei Reisen mit Urlauber-
sonderzügen.

Erläuterung zu vorstehender Anordnung:

Bei der Anwendung meiner Anordnung über den Er¬
holungsurlaub der invalidenversicherungspflichtigen Ge¬
folgschaftsmitglieder im öffentlichen Dienst für das Urlaubs-,
jähr 1943 ist folgendes zu beachten:

a) Zu Abschnitt I (1):

Die Möglichkeit für den Gefolgschaftsführer, in Einzel-

Angelegenheiten der kom
Aufstellung der Haushaltspläne der Landkreise und

Gemeinden für das Rechnungsjahr 1943.

RdErl. d. MdL v. 6.7.1943 Nr. 47 540.

A. Mit RdErl. vom 23.6. 1943 Nr. 44 644, Finanz-

und Lastenausgleich zwischen Land und Gemeinden,

habe ich den Landkreisen den Betrag der ihnen und

den Gemeinden zukommenden Schlüsselzuweisngen,

die Kriegsbeitragsumlage für 1943 sowie den Beitrag
der Landkreise für die staatlichen Gesundheitsämter

und die für die Berechnung der Landkreisumlage 1943

maßgebenden Unterlagen bekanntgegeben. Die Höhe

der Staatsumlage für den Straßenbau und die Wohl¬

fahrtspflege für 1943 wurde mit RdErl. vom 2. 7. 1943

Nr. 46 870, die Höhedes Zuschusses für die Landstraßen

IL Ordnung mit RdErl. vom 1.7. 1943 Nr. 46 285 mit¬

geteilt. Hinsichtlich der Reichszuschüsse für die Kosten

fällen besonders erholungsbedürftigen Gefolgschaitsmit-
gliedern einen längeren Urlaub im Rahmen des ihnen bis¬
her nach der Tarifordnung, Dienstordnung oder dem Ein¬
zelarbeitsvertrag zustehenden Urlaubs zu gewähren, wird
hierdurch nicht ausgeschlossen. Jedoch ist hierbei ein
strenger Maßstab anzulegen und von dieser Möglichkeit
nur in wirklich zwingenden Fällen Gebrauch zu machen.
Außerdem kommt die Gewährung eines längeren Urlaubs
nur in Frage, soweit die Erledigung kriegswichtiger Auf¬
gaben dies zuläßt.

Für Gefolgschaftsmitglieder, denen nach der Tariford¬
nung, Dienstordnung oder dem Einzelarbeitsvertrag ein
Urlaubsanspruch von weniger als 14 bzw. 20 Arbeitstagen
zusteht, bestimmt sich die Urlaubsdauer ausschließlich

nach diesen Bestimmungen. Sie erhalten also nur den ihnen
nach diesen Bestimmungen zustehenden kürzeren Urlaub.

b) Zu Abschnitt II:

Die Zulassung der Gewährung von rückständigem Ur¬
laub aus dem Urlaubsjahr 1942 bzw. 1942/43 noch bis zum
30. Juni 1943 ist eine letztmalige Übergangsregelung. In
Zukunft findet eine Übertragung von Urlaubsresten nicht
mehr statt.

c) Zu Abschnitt III:

Bei den Urlaubersonderzügen handelt es sich um Züge,
die von der Reichsbahn für Urlaubsreisen und Familien¬
heimfahrten deutscher und ausländischer Arbeitskräfte in

der Zeit vom Sonnabend bis Montag gefahren werden.

Sg. II/XXX 1 a Ta Urlaub.

Vereinfachung der Verwaltung; hier:

Einschränkung amtlicher Bekanntmachungen.

RdErl. d. RMdl. v. 8.6. 1943 — I 564/43-185 Vf.

(1) Es ist in Einzelfällen festzustellen, daß amtliche

Bekanntmachungen in völlig übereinstimmendem Wort¬
laut von zwei oder mehr Behörden in demselben Ver¬

öffentlichungsblatt gesondert erscheinen. Im allgemei¬

nen handelt es sich um Bekanntmachungen unterer

Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Kriegswirt¬
schaft.

(2) Dies hat unter allen Umständen zu unterbleiben.

Es ist vielmehr entsprechend der herrschenden Übung

sicherzustellen, daß gleichlautende Bekanntmachungen

in demselben Blatt nur einmal, und zwar mit der Unter¬

schrift aller in Frage kommenden Behörden, erscheinen.

An die nachgeordneten Behörden sowie die Gemeinden
und Gemeindeverbände.

— MBliV. S. 973.

- BaVBl. S. 540.

ciunalen Selbstverwaltung.
der Ernährungsämter und Wirtschaftsämter verweise

ich auf den RdErl. vom 25.6. 1943 Nr. 44 239; da die

Unterverteilung dieser Zuschüsse noch nicht geregelt

ist, kann im Haushaltsplan zunächst der gleiche Be¬

trag wie für 1942 in Einnahme vorgesehen werden. Die

Lehrerstellenbeiträge für die Berufsschulen werden,

abgesehen von dem Wegfall der Sonderbeiträge, in

ihrer Höhe gegenüber dem abgelaufenen Rechnungs¬

jahr keine wesentlichen Änderungen erfahren. Dagegen

werden die Landkreise vom Rechnungsjahr 1943 an

mit der in § 10 Abs. 4 des Finanz- und Lastenausgleichs¬

gesetzes vom 16. 6. 1943 (GVB1. S. 60) vorgesehenen

Bildung einer jährlichen Rücklage zur Gewährung von

Beihilfen für Volksschulbauten an leistungsschwache

Gemeinden in Höhe von 100 je Lehrerstelle neu

belastet. Eine Mehrbelastung erfahren außerdem die

Landkreise, die bisher ein Drittel des Aufwands für
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die gehobene Fürsorge von den Gemeinden zurück¬
erhoben haben, durch den Wegfall des Gemeindedrittels
nach dem RdErl. vom 5.7. 1943, BaVBl. S. 559, Verein¬
fachung des Fürsorgerechts.

Nachdem nunmehr die Landkreise im Besitz der
wesentlichen Unterlagen sind, ersuche ich um beschleu¬
nigte Fertigstellung des Haushaltsplans und Aufstel¬
lung der Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr
1943. Dies ist um so notwendiger, als auch den Ge¬
meinden zur Aufstellung ihrer Haushaltspläne der
wichtige Posten der Landkreisumlage bekannt sein
muß. Die Iiaushaltssatzung und der Haushaltsplan der
Landkreise für 1943 sind mir durch Vermittlung des
Landeskommissärs in doppelter Fertigung vorzulegen.
In Anwendung des § 6 Abs. 2 letzter Satz der WO.
zum bad. Finanz- und Lastenausgleichsgesetz vom
16. 6. 1943 (GVB1. S. 65) behalte ich mir die Geneh¬
migung der Umlagefestsetzung für das Rechnungsjahr
1943 allgemein vor. Damit entfällt die Genehmigung
der Haushaltssatzung durch die Landeskommissäre,
nachdem die Genehmigungen nach § 86 Abs. 1 Ziff. 2
und 3 DGO. durch den RdErl. des RMdl. vom 19. 2.
1943 (BaVBl. S. 312) weggefallen sind.

Der Umlagesatz wird schon infolge der Ausweitung
der Umlagegrundlagen erheblich niedriger festzusetzen
sein als bisher. Dazu kommt, daß die Landkreise — ab¬
gesehen von der noch immer ansteigenden steuerlichen
Entwicklung — durch die Erhöhung der Schlüssel¬
zuweisungen und der Straßenkostenzuschüsse für die
Landstraßen II. Ordnung sowie durch die Ermäßigung
der Staatsumlage infolge Rückgangs des Straßenauf¬
wands eine ganz erhebliche Entlastung erfahren, der
entsprechende Mehrausgaben nicht gegenüberstehen.
Diese Entlastung wird in angemessenen Grenzen der
Rücklagenbildung (Abschnitt 2 des RdErl. des RMdl.
vom 24.4. 1942 — BaVBl. S. 332), vor allem für den
Straßenbau dienstbar gemacht werden können. An¬
dererseits erfordert aber die Rücksicht auf die Finanzen
der Gemeinden, die zum Teil mit Kriegsbeitrag erheb¬
lich mehr belastet werden, zum andern den Abbau
überhöhter Hebesätze für die Grundsteuer von den
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grund¬
steuer A) fortsetzen müssen, die Umlagesätze mög¬
lichst nieder zu halten. Ich erwarte daher, daß die Land¬
kreise schon von sich aus die Entlastung, die ihnen der
neue Finanz- und Lastenausgleich gebracht hat, in
erster Linie zur Senkung der Umlage verwenden und
mir so die Entschließung über die Genehmigung er¬
leichtern.

B. Nach Bekanntgabe der Landkreisumlage, die nach
meinem RdErl. vom 23. 6. 1943 Nr. 44 644, Finanz- und
Lastenausgleich zwischen Land und Gemeinden, in
einem einheitlichen Hundertsatz festzusetzen ist, steht
auch der Aufstellung der Haushaltspläne der Gemein¬
den für das Rechnungsjahr 1943 nichts mehr im Wege.
Die Flöhe der Schlüsselzuweisungen und des Kriegs¬
beitrags ist ihnen über die Landkreise bereits mitgeteilt
worden. Der Aufwand an Lehrerstellenbeiträgen für
die Volksschulen kann von den Gemeinden selbst vor¬
läufig errechnet werden. Dabei ist zu beachten, daß die
Lehrerstellenbeiträge nach § 9 Abs. 3 Buchst, a des
neuen Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes von
35 v. H. auf 25 v. I I. ermäßigt wurden und daß die
bisher nach § 8 Abs. 7 des früheren bad. Steuer- und

Lastenverteilungsgesetzes vom 29. 7. 1938 (GVB1. S. 79)
erhobenen Sonderbeiträge weggefallen sind.

Die endgültigen Gewerbesteueranteile, die die Ge¬
meinden für das Rechnungsjahr 1943 vom Reich erhal¬
ten, stehen noch nicht fest (Abschnitt 3 Abs. 2 des
RdErl. des RMdl. vom 21.4. 1943 — BaVBl. S. 371).
Es kann aber im Haushaltsplan 1943 unbedenklich der
gleiche Betrag eingesetzt werden, den die Gemeinden
aus der Veranlagung der Gewerbesteuer für 1942 er¬
halten haben, da mit einem Absinken des Gewerbe¬
steueraufkommens nicht zu rechnen ist.

Die Gemeinden mit überhöhten Hebesätzen für die
Grundsteuer A werden durch den niedrigen Ansatz
dieser Steuer bei der Feststellung der Steuerkraft und
die Entlastung, die sie bei der Landkreisumlage erfah¬
ren, sowie durch den Rückgang der Beteiligung an
dem persönlichen Aufwand für die Volksschulen zum
großen Teil in der Lage sein, ohne Gefährdung ihrer
Finanzen den Hebesatz für die Grundsteuer A weiter
zu senken. Ich mache es daher diesen Gemeinden, so¬
weit der Hebesatz für die Grundsteuer A noch über
140 v. H. liegt, zur Pflicht, eine angemessene Senkung
des Hebesatzes vorzunehmen, sofern ihnen dies ohne
Gefährdung des Haushaltsausgleichs möglich ist und
die Betriebsmittel- und allgemeine Ausgleichsrücklage
die vorgeschriebenen Mindesthöhen erreicht haben.
Gemeinden, deren Hebesatz für die Grundsteuer A
noch über 220 v. H. liegt, werden angewiesen, ohne
Rücksicht auf Haushaltsausgleich und Rücklagenbestand
den Hebesatz auf 220 v. H. zu senken. Der dadurch
eintretende Einnahmeausfall wird gegebenenfalls bei
der Bemessung der Bedarfszuweisungen mitberück-
sichtigt werden. Anträge auf Bewilligung von Bedarfs¬
zuweisungen sind in Fällen, in denen eine Gemeinde
trotz der eingetretenen Entlastungen bei sparsamster
Haushaltsführung ihren Haushalt nicht auszugleichen
vermag, mit einer eingehenden Stellungnahme der Auf¬
sichtsbehörde unter Anschluß des Haushaltsplans für
1943 und der Rechnungen für 1941 und 1942 vorzu¬
legen. Die Bewilligung besonderer Schulbeihilfen ist
nach Wegfall der dafür vorgesehenen Mittel nicht mehr
möglich. (Übrigens fällt auch der nach § 25 der Land¬
kreisordnung gebildete Kreisausgleichstock weg, so daß
künftighin auch die Landkreise im Bedarfsfall auf den
Gemeindeausgleichstock angewiesen sind.) Auf die
Vorlage der Rechnungen kann bei Anträgen auf Be¬
darfszuweisungen nicht verzichtet werden, da nur auf
dieser Grundlage ein zuverlässiges Bild über die Fi¬
nanzlage der Gemeinden zu gewinnen ist. Die Anträge
auf Bedarfszuweisungen sind bis spätestens 15. 2. 1944
einzureichen. Es ist jedoch erwünscht, daß die Anträge
laufend vorgelegt werden, um eine Arbeitshäufung am
Schluß des Rechnungsjahres zu vermeiden.

Mit der Bewilligung einer Bedarfszuweisung kann
eine Gemeinde nur dann rechnen, wenn sie die Real¬
steuern bis zu den nach den RdErl. vom 24. 6. 1940
Nr. 55 465 (BaVBl. S. 840) und 13. 8. 1941 Nr. 69 577
(BaVBl. S. 716) zugelassenen Höchstsätzen ausge¬
schöpft hat. Ich muß dies auch unter Berücksichtigung
der Kriegsverhältnisse um so mehr verlangen, als diese
Höchstsätze noch erheblich hinter den jeweiligen
Durchschnittssätzen zurückbleiben. Eine Erhöhung des
Hebesatzes für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbe¬
ertrag und dem Gewerbekapital ist allerdings nach
Abschnitt 2 des RdErl. des RMdl. vom 21. 4. 1943 (Ba-
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VB1. S. 371) für das Rechnungsjahr 1943 wegen Ab¬
laufs der gesetzten Frist überhaupt nicht mehr und
für die Folgezeit nur in ganz besonderen Ausnahme¬
fällen möglich und bedarf jeweils der besonderen Zu¬
lassung durch den Reichsminister des Innern. Jedoch
sind die Gemeinden, deren Hebesatz für die Gewerbe¬
steuer die in den obenbezeichneten Erlassen vor¬
gesehenen Höchstgrenzen nicht übersteigt, im Be¬
darfsfalle berechtigt, daneben die Lohnsummensteuer
mit einem Hebesatz bis zu 500 v. H. einzuführen. Die
Einführung der Lohnsummensteuer bedarf der Geneh¬
migung durch den Landeskommissär; sie ist jeweils
nur für ein Jahr zu erteilen (vgl. Abschnitt I Ziff. 3 und
Abschn. IV des RdErl. des RMdl. vom 1.9. 1939 —
BaVBl. S. 1003). Die Einführung der Lohnsummen¬
steuer kommt jedoch nur für solche Gemeinden in Be¬
tracht, in denen sich gewerbliche Unternehmungen be¬
finden, die eine größere Zahl von Arbeitskräften be¬
schäftigen.

Hinsichtlich der Ausgabenwirtschaft der Gemeinden
besteht Anlaß, nochmals auf den RdErl, des RMdl. vom
24.4. 1942 (BaVBl. S. 332) hinzuweisen. Danach ist
eine verstärkte Schuldentilgung nur in den in Abs. 2
des RdErl. aufgeführten besonderen Fällen zulässig.
Die über die Bedarfsdeckung hinaus verfügbaren Mit¬
tel sind in erster Linie zur Bildung von Rücklagen zu
verwenden. In Gemeinden mit 3000 und weniger Ein¬
wohnern dürfen die Rücklagen statt in Reichsanleihen
und Reichsschatzanweisungen auch auf Sparguthaben
mit einjähriger Kündigungsfrist angelegt werden. Auf
den RdErl. des RMdl. vom 10. 5. 1943 (BaVBl. S. 443)
wird verwiesen.

Schließlich weise ich noch auf die Zusammenstellung
der wichtigsten Kriegsvorschriften über die Verwal¬
tungsvereinfachungen im gemeindlichen Haushalts-,
Kassen- und Rechnungswesen hin, die in der Zeit¬
schrift „Der Gemeindehaushalt" vom 15.6.1943
Nr. 11/12 Seite 93 ff. erschienen ist.

An die Landkreise und Gemeinden. — Nachricht¬
lich durch Abdruck dem Finanz- und Wirtschafts-
minister hier.

— BaVBl. S. 539.

Personalstandserhebung verschiedener Verwaltungen
im Geschäftsbereich des RMdl. (Staatsverwaltung, Ge¬
meinden und Gemeindeverbände) im Gebiet des Groß¬

deutschen Reiches (außer Protektorat Böhmen und
Mähren).

RdErl. d. RMdl. v. 25.6. 1943 — Va 431 VII/43-2120.

(1) Aus besonderem Anlaß ist eine Wiederholung
der im RdErl. v. 25. 6. 1942 (MBliV. S. 1353)') ange¬
ordneten Erhebung des Personalstandes verschiedener
Verwaltungen aus dem Geschäftsbereich des RMdl.
nach dem Stand vom 31.5.1942 und 31.5.1943 im
Gebiet des Großdeutschen Reiches (außer dem Protek¬
torat Böhmen und Mähren) erforderlich. Ich ersuche,
die den einzelnen Verwaltungen gesondert in doppel¬
ter Ausfertigung zugehenden Fragebogen, wovon ein
Stück für die Akten derselben bestimmt ist, unter Be¬
achtung der auf den Fragebogen gegebenen Bemer¬
kungen und Erläuterungen auszufüllen. Die Landräte
werden ersucht, die Fragebogen an die Gemeinden
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nur in den erforderlich erscheinenden Fällen weiter¬
zugeben. Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden
ist zu beachten, daß das Personal einer großen Zahl in
den Erläuterungen besonders genannter Verwaltungen
nicht erfaßt zu werden braucht und daß die Aufglie¬
derung der Beamten und Angestellten bei ihnen in ver¬
einfachter Form vorgenommen werden kann. Zu be¬
achten ist ferner, daß in diesem Jahr erstmalig die
Zählung der Uk.-Gestellten nach bestimmten Jahr¬
gangsgruppen aufzuteilen ist und daß ferner die Zahlen
der abgeordneten oder in anderer Form zu einer ander¬
weitigen zivilen Beschäftigung abgegebenen Dienst¬
kräfte anzugeben sind.

(2) Diejenigen Behörden, bei denen Dienststrafkam¬
mern errichtet sind, zählen in diesem Jahr auch die
bei den Dienststrafkammern beschäftigten Dienstkräfte
mit. Eine besondere Erhebung bei den Dienststrafkam¬
mern findet nicht mehr statt.

(3) Die Fragebogen sind von den kreisangehörigen
Gemeinden bis zum 15.7. 1943 den Landräten und von
diesen bis zum 25.7.1943 denReg.-Präs. 2) einzureichen.
Bis zum gleichen Tage haben die übrigen Gemeinden
und die den Reg.-Präs. 2) nachgeordneten Dienststellen
die Fragebogen diesen vorzulegen. Bis zum 2.8.1943
senden die Reg.-Präs. 2) und die übrigen Behörden so¬
dann die Fragebogen an die in der Anlage näher be¬
zeichneten statistischen Dienststellen.

An die Landesregierungen, die Landeskommissäre, die
Landräte, die Lebensmitteluntersuchungsanstalten ..., den
Reichsdienststrafhof und die Dienststrafkammer ..., die
Gemeinden und Gemeindeverbände.

— MBliV. S. 1027.

— BaVBl. S. 543.

>) Vgl. BaVBl. S. 524c.
2) An die Stelle der Reg.-Präs. treten in Baden die

Landeskommissäre.

Anlage.

Auszug.1

2. Die Dienststellen folgender Gebiete melden den neben¬
bezeichneten statistischen Dienststellen:

Gebiet Statistische Dienststelle

Land Baden / Badisches Statistisches Landesamt, Karls¬

ruhe i. B., Akademiestr. 1.

Ehestandsdarlehen; hier:
Antragstellung von Berufssoldaten.

RdErl. d. RMdl. v. 7. 6. 1943 — Va 477/43-1470.

(1) Berufssoldaten haben den Antrag auf Gewäh¬
rung eines Ehestandsdarlehns grundsätzlich bei ihrem
Truppenteil zu stellen, der die Prüfung des Antrags
in derselben Weise durchführt wie die Gemeinde¬
behörden.

(2) Da die Prüfung der Anträge durch den Truppen¬
teil während des Krieges, insbesondere bei Fronteinsatz
des Truppenteils, eine erhebliche Arbeitsbelastung für
den Truppenteil bedeutet und in der Regel mit großem
Zeitverlust verbunden ist, hat der REM. im Einverneh¬
men mit dem OKW. zugelassen, daß Berufssoldaten
den Antrag auf Gewährung eines Ehestandsdarlehns
während der Dauer des Krieges auch bei derjenigen
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Gemeindebehörde stellen können, in deren Bezirk der

künftige Ehemann seinen Wohnsitz gehabt hat oder die

künftige Ehefrau ihren Wohnsitz hat.

(3) Ich ersuche daher die Gemeinden, auch Anträge

von Berufssoldaten auf Gewährung von Ehestands¬

darlehen entgegenzunehmen und in gleicher Weise wie

sonstige Anträge zu behandeln.

An die Gemeinden und Gemeindeaufsichtsbehörden.
— MBliV. S. 979.
— BaVBl. S. 544.

PoliEeiverwaltung.

Aufgaben der Polizei.

Verhalten im Straßenverkehr.

RdErl. d. Mdl. v. 3.7. 1943 Nr. 43 692.

Die im Erlaß des Gauleiters — Reichsverteidigungs¬

kommissars — vom 18. Mai 1943 Nr. RVK 2111 (Ba¬

VBl. S. 473) angeordnete verstärkte Kontrolle ist nach¬

drücklich durchzuführen; gegebenenfalls sind Mel¬

dungen in doppelter Fertigung vorzulegen.

Au die Kreispolizeibehörden.
— BaVBl. S. 545.

Einrichtung, Behörden, Beamte.

Kassen- und Rechnungswesen.

Pauschvergütung der Gendarmerie des Einzeldienstes
in Untersteiermark.

RdErl. d. Mdl. v. 3. 7.1943 Nr. 45 860.

Nach Mitteilung des Reichsstatthalters in der Steier¬

mark ist die Betreuung der in der Untersteiermark ver¬

wendeten Polizeikräfte nach der PDV. 33 mit dem

1. April 1943 eingestellt worden; von diesem Zeitpunkt

ab werden diese Offiziere, Unterführer und Männer

hinsichtlich der Beschäftigungsvergütung, Pausch¬

vergütung usw. nach den Altreichsbestimmungen ab¬

gefunden.

Die in der Untersteiermark abgeordneten Gendarmen
und Pol.-Reservisten der Gendarmerie erhalten daher

ab 1. April 1943 als Postenführer eine Pauschvergütung

von 36 31JL und, sofern sie keine Führerstellung haben,
eine solche von 33 MJC.

Die Restpauschvergütung nach Abschnitt XV der
PDV. 33 ist hiernach an diese Männer von der Heimat¬

dienststelle ab 1. April 1943 nicht mehr zu zahlen; die

zu Unrecht gezahlten Beträge sind wieder einzuziehen.

An die Landräte.
BaVBl. S. 545.

Feuer- und Feuerlöschpolizei. Luftschutz.

Zuweisung von Fahrzeugen des Feuerlöschdienstes.

RdErl. d. Mdl. v. 2. 7. 1943 Nr. 43 147.

Der RF^uChdDtPol. im RMdl. hat in einem Erlaß

vom 10. 6.1943 an die Höheren fi- und Polizeiführer

— Inspekteure (Befehlshaber) der Ordnungspolizei —

darauf hingewiesen, daß alle Anmahnungen und Ge¬

suche von Antragstellern auf Zuweisung bzw. Liefe¬

rung von Fahrzeugen des Feuerlöschdienstes zweck¬

los sind, da die Zuteilung der Fahrzeuge und Geräte

nur nach dem vorgesehenen Dringlichkeitsgrade er¬

folgt. Nur besonders gelagerte Einzelfälle, die nach

Auffassung der Inspekteure (Befehlshaber) der Ord¬

nungspolizei dringlich sind, können von diesen Stellen

unter Darlegung der Gründe dem RFffuChdDtPol.
gemeldet werden.

Der BdO. in Stuttgart weist daher auf seine Ver¬

fügung vom 19. 2. 1943 V 305/2 (mitgeteilt mit Auf¬

schrifterlaß vom 9. 3. 1943 Nr. 15 623) hin, wonach

von Rückfragen nach Vorlage von Anträgen abzu¬
sehen ist.

An die Landräte und Oberbürgermeister der Stadtkreise
im Wehrkreis V. — Nachrichtlich durch Ab¬
druck an den Oberabteilungsführer der Freiwilligen
Feuerwehr Baden-Elsaß, Landesfülirer und Bürgermeister
Bürkle, Baden-Baden, Marktplatz 16.

— BaVBl. S. 545.

Führung und Beaufsichtigung der Freiwilligen Feuer¬

wehren in den Landkreisen während des Krieges.

RdErl. d. Mdl. v. 5. 7.1943 Nr. 41 139.

Unter Hinweis auf meine RdErl. vom 25. 9. 1942 (Ba¬

VBl. S. 850) und vom 1. 2. 1943 (BaVBl. S. 104) ersuche

ich, die für die feuerwehrtechnischen Aufsichtsbeamten

entstandenen Kosten für das I. Vierteljahr des Rech¬

nungsjahres 1943 umgehend bei mir anzufordern.

Für die weiteren Vierteljahresabschnitte sind die An¬

forderungen bis zum 10. des folgenden Monats, am

Schluß des Rechnungsjahres jedoch bis zum 5. 4.1944

vorzulegen.

Die Mehrkosten der Dienststellen der Freiwilligen

Feuerwehr gemäß RdErl. d. RMdl. vom 17. 11. 1942

(MBliV. S. 1079) sind halbjährlich unter Beifügung

von übersichtlichen Aufstellungen mit geprüften und

bestätigten Belegen (durch die Aufsichtsbehörde) an¬
zufordern.

Bei den Vergütungen für die feuerwehrtechnischen

Aufsichtsbeamten sind die Anforderungen zu trennen in

a) Aufwandsentschädigung für den stellv. Abtei¬

lungsführer der Freiwilligen Feuerwehr,

b) Reisekostenpauschalvergütung für den stellv. Ab¬

teilungsführer und notwendige Fahrkosten und

Barauslagen für die Unterabteilungsführer der

Freiwilligen Feuerwehr oder an deren Stelle die

monatl. Pauschalvergütung (Kann bestimmung)

von 30 MJl gemäß RdErl. des RMdl. vom 8. 3.

1943 (MBliV. S. 430).

Die Anforderungen sind in je doppelter Ausfertigung

und mit den Feststellungsvermerken (Aufsichtsbehörde)

nach §§ 77/87 RRO. versehen herzureichen. Auf den

Begleitschreiben ist eine Aufstellung der Kosten nicht
vorzunehmen.

Zur Erstattung der notwendigen Fahrkosten und

Barauslagen an die Unterabteilungsführer der Frei¬

willigen Feuerwehr sind bestätigte Kostenaufstellungen

mit geprüften Rechnungsbelegen beizufügen.

An die Landräte. — Nachrichtlich durch Ab¬
druck an den Oberabteilungsführer der Freiwilligen
Feuerwehr Baden-Elsaß, Landesfiihrer und Bürgermeister
Bürkle, Baden-Baden, Marktplatz 16.

— BaVBl. S. 546.
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Wehrangelegenheiten. Kriegsschäden. Familienunterhalt.

Berlin, den 23. Juni 1943.

Ausgleich von Schäden infolge von Luftschutz-

maßnahmen; hier: Feuerschutzmittelbehandlung
von Gebäuden.

RdErl. d. Mdl. v. 5. 7. 1943 Nr. 45 926.

Nachstehende Anordnung des Präsidenten des

Reichsverwaltungsgerichts (Reichskriegsschädenamt)

vom 23. 6. 1943 wird hiermit bekanntgegeben.

An die Landräte und Oberbürgermeister als Feststellungs¬
behörden sowie an die Polizeipräsidenteil und Polizeidirek¬
toren und an die Gemeinden.

— BaVBl. S. 547.

Anlage.

Der Präsident
des Reichsverwaltungsgerichts

(Reichskriegsschädenamt)
— RKA/Pr. 1001.43 —

4—5.

I. Der Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber
der Luftwaffe hat durch Erlaß vom 13. Mai 1943 — Az.
41 g 36 Nr. 20 700/43 (L. In. 13/3 III A) — folgende Er¬
mächtigung erteilt:

1. Die Ortspolizeiverwalter werden auf Grund des § 7
der Ersten Durchführungsverordnung zum Luftschutz¬
gesetz in der Fassung vom 18. April 1941 (RGBl. I S. 212)
ermächtigt, durch polizeiliche Verfügung anzuordnen, daß
die Eigentümer von Gebäuden die Behandlung brandgefähr-
deter Holzbauteile mit Feuerschutzmitteln nach den Wei¬
sungen des örtlichen Luftschutzleiters durchführen oder
die Durchführung dieser Maßnahme dulden.

2. Im Selbstschutz und Erweiterten Selbstschutz — mit
Ausnahme der öffentlichen Dienststellen — geht die Feuer¬
schutzmittelbehandlung über die allgemeine Pflicht zum
luftschutzmäßigen Verhalten hinaus; insoweit richtet sich
die etwaige Entschädigung nach der Anordnung des
Reichsministers des Innern vom 26. September 1941 über
den Ausgleich von Schäden infolge von Luftschutzmaßnah-
men (MBliV. 1941 S. 1942).

3. Im Werkluftschutz und bei öffentlichen Dienststellen
geht die Feuerschutzmittelbehandlung über die allgemeine
Pflicht zum luftschutzmäßigen Verhalten nicht hinaus; die
Kosten sind daher von den Pflichtigen zu tragen.

II. Soweit hiernach eine Entschädigung auf Grund der
Anordnung des RMdl. vom 26. September 1941 (MBliV.
S. 1942) — im folgenden „Richtlinien" genannt — gewährt
werden kann, haben hierüber die nach Nr. 4 dieser Richt¬
linien — vgl. auch Nr. 5 Abs. 3 meiner Ersten Ausfüh¬
rungsbestimmungen vom 28. Oktober 1941 (MBliV. S. 1945)
in der Fassung vom 27. Januar 1942 (MBliV. S. 285) —
zuständigen Feststellungsbehörden zu entscheiden.

Auf Grund der Nr. 10 der Richtlinien vom 26. Septem¬
ber 1941 bestimme ich im Einvernehmen mit dem Vertreter
des Reichsinteresses hierzu folgendes:

1. Soweit der betroffene Gebäudeeigentümer durch poli¬
zeiliche Verfügung verpflichtet werden sollte, die Feuer¬
schutzmittelbehandlung selbst durchzuführen,
sind ihm die ihm hierdurch entstehenden einmaligen Auf¬
wendungen nach Maßgabe der Nr. 1 der Richtlinien in
Verbindung mit Nr. 2 Abs. 1 Buchstabe B meiner Ersten
Ausftihrungsbestimniungen vom 28. Oktober 1941 (MBliV.
S. 1945) zu erstatten.

2. In der Regel wird aber aus Zweckmäßigkeitsgriinden
der örtliche Luftschutzleiter für die einzelnen luftschutz¬
pflichtigen Gebäudeeigentümer die Durchführung
der Feuerschutzmittelbehandlung einheitlich dem Maler¬
handwerk übertragen und die Mitwirkung des Gebäude-
eigentümers auf die Duldung der Feuerschutzmittel¬
behandlung beschränken. In diesen Fällen sind die durch
die Durchführung der Feuerschutzmittelbehandlung ent¬
stehenden einmaligen Aufwendungen unter Berücksich¬
tigung der zu II 1 genannten Bestimmungen der mit der
Durchführung beauftragten örtlichen Organisation des
Malerhandwerks (Einsatzgenossenschaft) — vgl. unten III
1 — zu erstatten.

III. Ergänzend bemerke ich hierzu folgendes:

1. Aufgaben der Ein satzgenossen schatte n
des Malerhandwerks.

Die fachliche Durchführung der Feuerschutzmittelbehand¬
lung ist dem Reichsimumgsverband des Malerhandwerks
übertragen worden. Sie wird nach dessen Weisungen
jeweils durch die örtlichen Innungen des Malerhandwerks
erfolgen. Die einzelnen Malerinnungen haben aus diesem
Anlaß unter Beteiligung der jeweiligen örtlichen Volks¬
bank (Genossenschaftsbank) „Einsatzgenossenschaften"
gegründet, denen die gesamte geschäftliche Abwicke¬
lung der den Innungen aus Anlaß der Feuerschutzmittel¬
behandlung übertragenen Aufgaben obliegt. Die Einsatz¬
genossenschaft hat insbesondere den gesamten örtlichen
Bedarf an den für die Feuerschutzmittelbehandlung erfor¬
derlichen Werkstoffen (z. B. an Kalk, Zuschlagstoffen und
chemischen Mitteln), Geräten und sonstigem Zubehör (z. B.
an Gesundheitsschutz- und Reinigungsmitteln für die ein¬
gesetzten Arbeitskräfte) bei den vom Reichsführer ^ und
Chef der Deutschen Polizei vorgeschriebenen Lieferanten
im eigenen Namen und für eigene Rechnung fortlaufend
zu bestellen und zu bezahlen. Sie hat ferner den von der
Malerinnung mit der Vornahme der Feuerschutzmittel¬
behandlung in den einzelnen Gebäuden beauftragten Ein¬
zelbetrieben des Malerhandwerks die erforderlichen Vor¬
schüsse zu gewähren und mit diesen Einzelbetrieben end¬
gültig abzurechnen. Die Einsatzgenossenschaft reicht ihre
Abrechnungen über sämtliche durch die Durchführung
der Feuerschutzmittelbehandlung entstehenden Aufwendun¬
gen der Feststellungsbehörde zur Erstattung ein.

2. Abrechnungsverfahren.
Um das Ablehnungsverfahren der Einsatzgenossen¬

schaften gegenüber den Feststellungsbehörden möglichst
zu vereinfachen, werden die Einsatzgenossenschaften den
Feststellungsbehörden die Abrechnungen nicht getrennt
für jedes einzelne Gebäude vorlegen, sondern Sammel¬
abrechnungen für eine größere Anzahl von Gebäuden
(z. B. ganze Straßenzüge oder Wohnblocks) einreichen.
Die Rechnungen werden, bevor sie bei den Feststellungs¬
behörden eingereicht werden, an Hand der Rechnungs¬
unterlagen sowohl durch die örtliche Malerinnung als auch
durch die von dem örtlichen Luftschutzleiter beauftragten
Sachverständigen auf ihre sachliche und rechnerische Rich¬
tigkeit geprüft werden.

Zur Klarstellung bemerke ich, daß die Abrechnung mit
den von den Malerinnungen eingesetzten Einzelbetrieben
durch die Einsatzgenossenschaft, nicht durch die Fest¬
stellungsbehörde zu erfolgeil hat.

3. Bemessungder Entschädigung.
a) Bei Bemessung der Entschädigung sind die von dem

Reichskommissar für die Preisbildung für die Feuerschutz¬
mittelbehandlung festgesetzten Preise zugrunde zu legen,
die die Feststellungsbehörde bei der zuständigen Preis¬
behörde zu erfragen hat.

b) Für die Erstattung der Aufwendungen, die der Orga¬
nisation des Malerhandwerks (Reichsinnungsverband und
Innungen) ausschließlich durch die ihnen bei der
Durchführung der Feuerschutzmittelbehandlung zugewie¬
senen Aufgaben entstehen, gelten die in meinem Schreiben
an den Reichswirtschaftsminister vom 29. Januar 1942 —
RKA/Pr. 235.41 — (Dt. Verw. 1942 S. 196) angegebenen
Grundsätze entsprechend.

c) Die Vergütung für die auswärtigen und örtlichen Ein-
satzleiter des Malerhandwerks bei der Durchführung der
Feuerschutzmittelbehandlung richtet sich nach dem RdErl.
d. RMdl. vom 26. Mai 1942 — I Ra 11951/42 — 241 k —
(MBliV. S. 1175).

4. Gewährung von Abschlagszahlungen.
Um die Einsatzgenossenschaften beschleunigt in die Lage

zu versetzen, die Zahlungen für die Beschaffung von Werk¬
stoffen, Geräten und sonstigem Zubehör zu leisten und
den eingesetzten Einzelbetrieben die erforderlichen Vor¬
auszahlungen zu gewähren, ermächtige ich die Feststel¬
lungsbehörden, den Einsatzgenossenschaften auf Ansuchen
in angemessenem Umfange nach Bedarf Abschlagszahlun¬
gen zu leisten. Ich bitte hierbei darauf bedacht zu sein,
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daß die Abschlagszahlungen so rechtzeitig gewährt wer¬
den, daß die von dem Lieferanten gesetzten Zahlungsziele
eingehalten werden können, ohne daß die Einsatzgenossen¬
schaft hierfür Kredit in Anspruch zu nehmen braucht.

5. Anforderung der Mittel und Verbuchung
der Ausgaben,

a) Die Anforderung der Mittel hat auf dem im RdErl.
d. RMdf. vom 15. Mai 1942 (MBliV. S. 1028) vorgeschrie¬
benen Wege zu erfolgen.

b) Die für die Durchführung der Feuerschutzmittel¬
behandlung zu leistenden Ausgaben sind bei Einzelplan
XVII a Teil V Unterteil 2 d 3 der Ausgaben des außer¬
ordentlichen (Kriegs-) Haushalts mit der Zweckbestim¬

mung „Zum Ausgleich von Schäden infolge von Luft¬
schutzmaßnahmen einschließlich Tarnmaßnahmen" zu ver¬
buchen.

6. Über Zweifelsfragen ist mir auf dem Dienstwege zu
berichten.

Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen.
Schornsteinfegerwesen; Gemeinschaftsarbeit.

RdErl. d. RWiM. v. 2.6. 1943 — III WOS 2/2773/43.

Der Reichsinnungsmeister für das Schomsteinfeger-

handwerk hat mit meiner Genehmigung die nach¬

stehende Anweisung vom 18. März 1943 erlassen. Von

der den Obermeistern des Schornsteinfegerhandwerks

hiernach erteilten Ermächtigung, die Bearbeitung der

Kehrbezirke in Gemeinschaftsarbeit durchzuführen,

wird nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn dies
im Interesse der Feuersicherheit unerläßlich ist.

Bezirksschornsteinfegermeistern ist bei der Vor¬
nahme von Kehrarbeiten in anderen Kehrbezirken

außer dem Ersatz ihrer Unkosten höchstens der Ge¬

sellenlohn zu zahlen. Im Einzelfalle von mir ergangene

Anweisungen, die im Widerspruch hierzu stehen, gelten
als überholt.

Soweit es notwendig ist, ist die Aufsichtsführung den

durch die Gemeinschaftsarbeit gegebenen Verhältnissen

anzupassen. Eine ständige Fühlungnahme der unteren

Verwaltungsbehörde mit dem Obermeister wird des¬

halb unerläßlich sein. Der Reichsinnungsmeister des

Schornsteinfegerhandwerks hat die Obermeister an¬

gewiesen, die unteren Verwaltungsbehörden über alle

für die Durchführung der Gemeinschaftsarbeit ange¬
ordneten Maßnahmen laufend zu unterrichten.

Die Durchführung der Nachschau gemäß § 23 Abs. 3

VOSch. muß ebenfalls den gegebenen Verhältnissen

Rechnung tragen.

Anlage.

Anweisung des Reichsinnungsmeisters des Schornstein-
fegerhandwerks zur Erhaltung der Feuersicherheit in den

Kehrbezirken.

Vom 18. März 1943.

Im Interesse der Erhaltuno; der Feuersicherheit erlasse
ich mit Genehmigung des Reichswirtschaftsministers auf
Grund des § 9 der Anordnung über die bezirkliche und
fachliche Gliederung der Reichsgruppe Handwerk inner¬
halb des organischen Aufbaues der gewerblichen Wirt¬
schaft in der Fassung der Verordnung vom 17. Oktober
1942 — RGBl. I S. 605 — folgende Anweisung:

1.

Die Bezirksschornsteinfegenneister und ihre Stellvertre¬
ter sind, abweichend von der Vorschrift des § 27 Abs. 3

der Verordnung über das Schornsteinfegerwesen vom
28. Juli 1937 (VOSch.) — RGBl. I S.831 — und der Nr. 36
der Ausführungsanweisung zu dieser Verordnung vom
gleichen Tage — RGBl. I S. 841 — verpflichtet, auch in
anderen Kehrbezirken Tätigkeiten nach § 33 VOSch. und
etwaige unbedingt erforderliche Nebenarbeiten nach § 29
Abs. 3 VOSch. selbst auszuführen. Alle Kehrbezirksinhaber

müssen außerdem ihre Gefolgschaftsmitglieder zur Aus¬
führung dieser Arbeiten in anderen Kehrbezirken zur
Verfügung stellen.

2.

Ich ermächtige die Obermeister, den Arbeitseinsatz im
Bereich ihrer Innung zu regeln. Insbesondere können sie

die Bezirksschornsteinfegermeister und die Stellvertreter
sowie die Gefolgschaftsmitglieder aller Kehrbezirksinhaber
in der Weise zusammenfassen, daß die einzelnen Kehr¬

bezirke gemeinschaftlich bearbeitet werden.
3.

Diese Anweisung gilt auch in den Alpen- und Donau-
Reichsgauen.

4.

Gegen Mitglieder einer Schornsteinfegerinnung, die
gegen diese Anweisung oder gegen die auf Grund dieser
Anweisung von den Obermeistern erlassenen Weisungen
vorsätzlich oder grob fahrlässig verstoßen, kann der Leiter
des Reichsinnungsverbandes des Schornsteinfegerhandwerks
eine Ordnungsstrafe bis zum Höchstbetrage von 10 000 JIM
festsetzen (§ 9a der Anordnung über die bezirkliche und
fachliche Gliederung der Reichsgruppe Handwerk inner¬
halb des organischen Aufbaues der gewerblichen Wirt¬
schaft in der Fassung der Verordnung vom 17. Oktober
1942 — RGBl. I S. 605 —).

5.

Diese Anweisung tritt 2 Wochen nach der Bekanntgabe
in der Zeitschrift „Organ für Schornsteinfegerwesen' in
Kraft.

An die Landesregierungen.

— RdErl. d. MdL v. 5. 7. 1943 Nr. 47 521.

An die Baupolizeibehörden. — Nachrichtlich
durch Abdruck dem Landesgewerbeamt in Karlsruhe
und dem Reichsinnungsverband des Schornsteinfegerhand¬
werks — Bezirksstelle Baden — in Pforzheim, Stefanien¬
straße 5.

— BaVBl. S. 549.

DIN 4152 — Hohlblocksteine und T-Steine aus Natur¬

bimsbeton;

DIN 4153 — Hohlblocksteine und T-Steine aus Hütten¬

bimsbeton oder aus Leichtbeton mit gleich¬

wertigen porigen Zuschlagstoffen;

DIN 4154— Hohlblocksteine aus Schlackenbeton.

RdErl. d. Mdl. v. 5.7. 1943 Nr. 45 448 Norm. XXII 5.

Der RAM. hat mit RdSchr. v. 19.6. 1943 IVa 8

Nr. 9703-2/43 gebeten, in den mit RdErl. v. 15. 3. 1943

— IV b 11 Nr. 9703/1/43 (BaVBl. 1943 S. 517) bekannt¬

gegebenen Grundsätzen für die Ausführung von

Mauerwerk aus Leichtbetonsteinen folgende Berich¬

tigungen vorzunehmen:

1. Im Abschnitt A 5a muß es heißen:

,,a) Mauerwerk aus Zementschwemmsteinen nach
DIN 1059 und Hüttenschwemmsteinen nach

DIN 399".

2. Im Abschnitt A 6 ist hinter „25 cm dick" noch

einzufügen:

„, bei Verwendung von Schlackensteinen nach
DIN 400 mindestens 38 cm dick".

3. Im Abschnitt A 22 b letzter Satz:

statt „2 mm" ist zu setzen „0,2 mm" und nur in der
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Veröffentlichung im RAB1. ist statt „Maschinen¬

sieb" „Maschensieb" zu setzen.

An die Baupolizeibehörden.
— BaVBl. S. 550.

Verfahren in Brandfällen, hier: Feststellung und

Benachrichtigung der dinglichen Gläubiger.

RdSchr. d. Bad. Gebäudeversicherungsanstalt

v. 29.6.1943 Nr. 820.

Vorgang: RdSchr. v. 16. 2. 1943, BaVBl. S. 159.

In Ziffer 3 unseres Rundschreibens vom 16. Februar

1943 (BaVBl. S. 159) ist festgelegt, daß als „erheblicher

Schadensfall" im Sinne des § 40 der Vollzugsverord¬

nung zum Gebäudeversicherungsgesetz ein Schaden

anzusehen ist, in dem die Entschädigung mehr als

300 Jl (nach Baupreisen vom 1. 8. 1914) beträgt. Zur

weiteren Erleichterung der Arbeit der Bürgermeister

erhöhen wir diesen Betrag auf 500 Jl. Demnach sind

in Zukunft die Berichte nach § 40 der Vollzugsverord¬

nung zum Gebäudeversicherungsgesetz nur zu erstat¬

ten bei einem Schaden, in dem die Entschädigung mehr

als 500 Jl (nach Baupreisen vom 1. August 1914)

beträgt.

An die Landräfe und die Gemeinden.
— BaVBl. S. 551.

Wohnraumlenkung, Vermehrung und Verbesserung des

Wohnraums im vorhandenen Gebäudebestand; hier:

Förderung durch Reichsmittel (Reichsbeihilfeerlaß).

RdErl. d. Reichswohnungskommissars v. 8. 3.1943
— III/7 Nr. 6300/177/43.

A. Allgemeines.

Für die Vermehrung und Verbesserung des Wohn¬
raums in dem vorhandenen Gebäudebestand sowie

für Zwecke der Wohnraumlenkung, insbesondere auf

Grund meiner Wohnraumlenkungsverordnung vom

27. Februar 1943'), sind in meinem Haushalt Reichs¬

mittel bereit gestellt. Die Gauwohnungskommissare
können nach Bedarf Mittel für ihren Gau bei mir an¬

fordern. Für die Vergebung der Mittel gelten die nach¬

stehenden Bestimmungen:

1. Es ist notwendig, daß die Mittel ihrem Verwen¬

dungszweck restlos und in wirksamer Weise nutzbar

gemacht werden. Unter allen Umständen ist deshalb

ein fruchtloses und unangemessenes langes Brachliegen

von Mitteln, die an anderer Stelle dringend gebraucht

werden, zu vermeiden. Aus diesem Grunde bitte ich von

einer schlüsselmäßigen Verteilung der Mittel auf die

Kreise und Gemeinden abzusehen, vielmehr die Bei¬

hilfen dahin zu leiten, wo ein besonderer Bedarf an

brauchbaren und billigen Wohnungen besteht und

gleichzeitig geeignete Teilungs-, Um- und Ausbau¬

objekte vorhanden oder wo andere der nachstehend

erwähnten Förderungsmaßnahmen durchzuführen sind.

2. Soweit die Förderung von baulichen Maßnahmen

in Frage kommt, dürfen der Durchführung der Ar¬

beiten keine unüberwindlichen Schwierigkeiten durch

Arbeiter- oder Baustoffmangel entgegenstehen. Ein

Vorbescheid ist deshalb für bauliche Arbeiten grund¬

sätzlich erst zu erteilen, wenn die nach der 31. Anord¬

nung des Generalbevollmächtigten für die Regelung

der Bauwirtschaft vom 15. Januar 1943 2) (Deutscher
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Reichs- und Preußischer Staatsanzeiger vom 18. Januar

1943 Nr. 13) zuständige Behörde das Bauvorhaben

genehmigt hat, soweit dies nach den Bestimmungen

für den Arbeitseinsatz und die Baustoffbewirtschaftung

notwendig ist.

3. Die Beihilfen werden grundsätzlich als Zuschüsse

gegeben, ausnahmsweise als Darlehen gewährt (s.

Nr. 10). Ihre Hingabe ist unzulässig, wenn zur Er¬

langung eines Reichszuschusses absichtlich unrich¬

tige Angaben gemacht worden sind.

4. Die Zuschußgewährung findet künftig nicht mehr

nach den Bestimmungen des Reichsarbeitsministers

vom 9. und 27. März 1940 3) — IV b Nr. 6300/155/40

und 6302/77/40 — sowie vom 8. September 1941 4) —

IVb 6 Nr. 6300/147/41 — und vom 15. September 1942°)

— IV a 4 Nr. 6300/36.42 II — vom 21. 7. 42«) IV a 4

Nr. 6300/53/42 und vom 23. 9. 42 7) IV a 4 Nr. 6300/89/

42 —, sondern nur noch nach den Bestimmungen dieses
Erlasses statt.

B. Voraussetzungen und Umfang der

Zuschußgewährung, Gewinnung neuer

Wohnungen oder Wohnungsteile.

5. Reichszuschüsse können für die Teilung von Woh¬

nungen und den Umbau von Gebäuden zum Zwecke

der Wohnraumgewinnung gewährt werden, wenn

durch die Teilung zwei oder mehr, durch den Umbau

eine oder mehrere selbständige Wohnungen geschaffen

werden (s. Wohnr. LAB. zu § 6) s ).

Als Umbau gilt insbesondere die Schaffung von

Wohnungen durch Aufstockung oder Ausbau des

Dachgeschosses sowie die Umwandlung gewerblicher

oder sonstiger Räume in Wohnungen.

6. Zur Verbesserung der Wohnverhältnisse von Fa¬
milien mit mindestens 3 Kindern in häuslicher Ge¬

meinschaft können Reichszuschüsse für Ausbauten ge¬

währt werden, selbst wenn durch diese keine selbstän¬

dige Wohnung, sondern nur Teile einer Wohnung

geschaffen werden. Nicht entscheidend ist, ob es sich

um Eigenheim-, Miet- oder Werkwohnungen handelt.

7. Die Zuschußgewährung erfolgt unter der Be¬

dingung, daß die erstellten Wohnungen oder Woh¬

nungsteile innerhalb von 5 Jahren nicht zu anderen
als Wohnzwecken benutzt — im Falle ihrer Vermie¬

tung — zu dem von der zuständigen Behörde (§ 9 der

Verordnung und Wohnr. LAB.) als angemessen aner¬

kannten Mietzins vermietet werden. Eine nachträg¬

liche Erhöhung der Miete ist nur statthaft, wenn sie

nach den allgemeinen Bestimmungen zulässig ist.

8. Eine Zuschußgewährung ist nicht zulässig

a) für Gebäude, die im Eigentum oder in der Ver¬

waltung des Reiches, eines Reichsgaues, eines

Landes, einer Gemeinde (Gemeindeverbandes)

oder der NSDAP., ihrer Gliederungen und ange¬

schlossenen Verbände stehen, mit Ausnahme der

Gebäude, die treuhänderisch von der Haupttreu-

handstelle Ost verwaltet werden,

b) für Bauarbeiten, die eine Förderung nach den

Verordnungen des Beauftragten für den Vier¬

jahresplan zur beschleunigten Förderung des

Baues von Heuerlings- und Werkwohnungen

sowie von Eigenheimen für ländliche Arbeiter

und Handwerker vom 10. März 1937 (RGBl. I

S. 292) und den zu dieser Maßnahme ergange-



nen weiteren Verordnungen und Durchführungs¬
vorschriften erfahren können.

9. Der Reichszuschuß beträgt 50 v. H. der Gesamt¬
kosten. In besonderen Ausnahmefällen kann der Satz

bis zu 75 v. H. der Gesamtkosten erhöht werden, wenn

anders eine wirtschaftliche Finanzierung der Woh¬

nungserstellung nicht möglich ist.

Der Satz kann bis zu 100 v. H. der Gesamtkosten

erhöht werden, wenn die Tragung eines Kostenanteils

dem Eigentümer nicht zugemutet werden kann; dies

trifft besonders dann zu, wenn die Gesamtmiete der

von der Teilung betroffenen Wohnungen geringer ist

als die Miete der bisher ungeteilten Wohnung oder die

Gesamtmiete der Teilwohnungen nicht die Beträge

mitenthält, die zur angemessenen Verzinsung und Til¬

gung der für die Teilung aufgewendeten Eigenmittel

des Eigentümers erforderlich sind.

10. Werden durch Teilung, Umbau oder Ausbau

neue Wohnungen gewonnen und dadurch ein zusätz¬

licher Ertrag der Grundstücke erzielt, so kann zur

Deckung des Teiles der Kosten, die durch einen Reichs¬

zuschuß in Höhe von 50 v. H. nicht gedeckt werden,
an Stelle eines weiteren Zuschusses ein Darlehn inso¬

weit gewährt werden, als in dem zusätzlichen Ertrage

unter Zugrundelegung der ordnungsmäßigen Woh-

nungsbewirtschaftungsgrundsätze, Beträge für einen

angemessenen Kapitaldienst (Verzinsung und Tilgung)

verfügbar sind. Das Darlehn ist in solchen Fällen mit

3 v. FI. zu verzinsen und mindestens mit 1 v. FI. jährlich

zu tilgen. Der Zinssatz kann erforderlichenfalls bis auf

0 v. H. herabgesetzt werden. Darlehnsbeträge unter

200 31 Jl werden nicht gewährt.

In standsetz ungs- und Ergänzungs¬
arbeiten.

11. Bei der Rückgewinnung zweckentfremdeten

Wohnraums und bei den sonstigen Maßnahmen der

Wohnraumlenkung werden vielfach Instandsetzungs¬

und Ergänzungsarbeiten an den in Frage kommenden
Räumen erforderlich. Hierfür können Zuschüsse aus

Reichsmitteln gewährt werden.

Als Instandsetzungsarbeiten gelten Arbeiten, die der

Beseitigung von Mängeln an Wohngebäuden oder

-räumen dienen. Hierher gehören Ausbesserungen aller

Art am Äußeren und im Innern des Gebäudes.

Als Ergänzungsarbeiten sind Arbeiten anzusehen,

durch die der Wert des Wohngebäudes oder Wohn¬

raumes auf die Dauer erhöht wird, z. B. Einbau von

Elektrizitäts-, Gas-, Fleizungs-, Liiftungs-, Bade- und

Abortanlagen, Anschluß an die Kanalisation, Her¬

stellung von Wasseranlagen u. dgl.

Der Reichszuschuß beträgt grundsätzlich 50 v. H.

der Gesamtkosten. Er kann bis auf 100 v. H. abzüglich
des von anderen öffentlichen oder Parteidienststellen

etwa gewährten Zuschusses erhöht werden, soweit es

unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhält¬

nisse des Antragstellers erforderlich erscheint oder

soweit dem Hauseigentümer die Tragung dieser Ko¬

sten nicht zugemutet werden kann.

12. Instandsetzungs- und Ergänzungsarbeiten, die

nicht zur Durchführung des § 4 der Verordnung vom

14. August 1942") und der Wohnraumlenkungsverord¬

nung dienen, können gleichfalls bezuschußt werden,

wenn sie erforderlich sind, um die Unbewohnbarkeit 10)

der Räume zu verhindern oder zu beseitigen. Der

Reichszuschuß beträgt in diesen Fällen grundsätzlich
50 v. H. der Gesamtkosten. Er kann bis auf 75 v. H.

erhöht werden, soweit es zur Vermeidung wirtschaft¬

licher Schwierigkeiten für den Antragsteller erforder¬
lich erscheint.

GemeinsameVorschriften zuNr. 5 b i s 12.

13. Die Kosten haben sich in angemessener Höhe

zu halten. Die Herstellung von Anlagen, die nicht mit

der durch die Kriegszeit gebotenen sparsamen Ver¬

wendung an Baustoffen vereinbar ist, ist untersagt.

Eigenleistungen des Antragstellers, z. B. die Bereit¬

stellung von Baustoffen oder eigene Mitarbeit bei der

Ausführung von Arbeiten können mit einem angemes¬

senen Kostenbetrage berücksichtigt werden.

Umzugs k Ostenbeihilfen.

14. Zur Förderung der Abwanderung aus Orten, die

zu Brennpunkten des Wohnungsbedarfs erklärt wor¬

den sind (§ 11 der WohnrLVO.), sowie zur Frei¬

machung von Großwohnungen können Umzugskosten¬

beihilfen gewährt werden, sofern der Umzug nicht aus

dienstlichen, beruflichen oder Erwerbsgründen oder

aus sonstigen ausschließlich im Interesse des Um¬

ziehenden liegenden Gründen erfolgt.

15. Die Beihilfe beträgt in der Regel 50 v. H. der

Umzugskosten. Soweit es die wirtschaftlichen Verhält¬

nisse des Antragstellers gerechtfertigt erscheinen las¬

sen oder dem Antragsteller die Tragung der Umzugs¬

kosten nicht zugemutet werden kann, kann dieser Satz

bis zu 100 v. H. erhöht werden. Beihilfefähig sind Um¬

zugskosten.im Sinne des Gesetzes über Umzugskosten¬

vergütung der Beamten vom 3. Mai 1935 (RGBl. I

S. 566).

Mietbeihilfen.

16. Unter den in Ziffer 14 genannten Voraussetzun¬

gen kann eine einmalige Mietbeihilfe gezahlt werden.

Voraussetzung ist, daß der Umziehende keine Woh¬

nung in der bisherigen Miethöhe findet oder erhalten
kann oder daß ihm das Beziehen einer solchen nicht zu¬

gemutet werden kann und er für eine seinen Verhält¬

nissen entsprechende Unterbringung eine höhere Miete

als bisher zu zahlen hat. Beihilfefähig ist der Unter-

. schiedsbetrag. Die Mietbeihilfe besteht in der Zahlung

des dreifachen Jahresbetrages des Unterschieds¬

betrages.

Entschädigung für Mietausfälle.

17. Weist der Eigentümer eines Hauses nach, daß

ihm durch Maßnahmen, die auf Grund der Wohnraum¬

lenkungsverordnung oder der Verordnung über die

Zweckentfremdung von Wohnungen vom 14. August

1942 durchgeführt werden, einmalige oder laufende

Mietausfälle entstanden sind, so kann ihm auf Antrag

eine Entschädigung für den Mietausfall in der nach¬

gewiesenen Höhe gewährt werden. Als Mietausfall

ist auch die Vermietung von Räumen zu einem ge¬

ringeren als dem bisher erzielten Mietzins anzusehen.
Laufende Mietausfälle werden nur auf die Dauer von

höchstens fünf Jahren erstattet.

C. Verfahren.

18. Anträge auf Bewilligung eines Bauzuschusses,

einer Umzugskosten- oder Mietbeihilfe oder einer Ent¬

schädigung für Mietausfall sind bei den unteren Ver¬

waltungsbehörden (Landräte, Oberbürgermeister oder

entsprechende Behörden) zu stellen. Diese Behörden

BaVBl. 1943 Nr. 27
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entscheiden über die Anträge. Läßt die Gemeinde an
einem ihr nicht gehörigen Gebäude zur Durchführung
des § 3 Buchstabe b und des § 4 Abs. 1 Buchstabe c
der WohnrLVO. Bauarbeiten ausführen, so bedarf es
keines Zuschußantrages.

19. Zur Antragstellung sind der Grundstückseigen¬
tümer, der ihm gleichstehende dinglich Berechtigte und
der Besitzer des Gebäudes berechtigt. Soweit ein Zu¬
schuß für Bauarbeiten (Nr. 5 bis 12) gewährt werden
soll, muß der Antrag vor Beginn der Arbeiten gestellt
werden. Ihm sind ein Kostenvoranschlag und etwa
erforderliche behördliche Genehmigungen (vgl. oben
Nr. 2) beizufügen. Der Kostenvoranschlag ist sorg¬
fältig auf seine Angemessenheit zu prüfen. Der An¬
tragsteller hat sich schriftlich zur Einhaltung der in
der Bestimmung Nr. 7 genannten Bedingungen zu
verpflichten.

20. Für Maßnahmen zur Unterbringung von Per¬
sonen, die durch feindliche Einwirkungen obdachlos
geworden sind, kann ein Reichszuschuß gewährt wer¬
den, auch wenn ein Zuschußantrag von dem Berechtig¬
ten nicht rechtzeitig gestellt worden ist. Bei einer Un¬
terbringung nach dem Reichsleistungsgesetz (RGBl.
1939 I S. 1645) können Reichszuschüsse auch ohne
Endbescheide, lediglich auf Grund eines Auszahlungs¬
antrags der Behörde, die die Bauarbeiten veranlaßt hat,
an diese Behörde ausgezahlt werden. Diese hat die
Zuschußbeträge restlos zur Abdeckung entstandener
Baukosten zu verwenden.

21. Der Antrag auf Gewährung einer Umzugskosten¬
beihilfe (Nr. 14, 15) muß vor der Durchführung des
Umzuges gestellt werden. Ihm ist gleichzeitig ein
Kostenvoranschlag beizufügen.

22. Anträge auf Mietbeihilfen (Nr. 16) sind vor Auf¬
gabe der bisherigen Räume zu stellen.

23. Der Antrag auf Entschädigung für Mietausfälle
(Nr. 18) muß innerhalb Jahresfrist nach Fälligkeit des
ausgefallenen Betrages gestellt werden.

24. Sind die Voraussetzungen für die Gewährung
einer Beihilfe für bauliche Arbeiten (Nr. 5 bis 12) und
für Umzugskostenbeihilfen (Nr. 14, 15) gegeben, so
ist über die Höhe der Beihilfe ein Vorbescheid zu er¬
teilen. Mit der Erteilung des Vorbescheides entsteht
ein Anspruch auf die Beihilfe. Die baulichen Arbeiten
oder der Umzug dürfen erst nach der Erteilung des
Vorbescheides ausgeführt werden; hierauf ist der An¬
tragsteller ausdrücklich hinzuweisen. Der Beginn der
baulichen Arbeiten ist anzuzeigen. Die Beihilfe ver-
mindert sich entsprechend, wenn die endgültigen
Kosten die Höhe des Voranschlages nicht erreichen.
Bei Überschreitung des Voranschlages besteht kein
Anspruch auf Erhöhung der Beihilfe.

Der Anspruch auf die Gewährung einer Beihilfe
erlischt, wenn die baulichen Arbeiten oder der Umzug
nicht binnen einer in den Vorbescheid aufzunehmen¬
den Frist von höchstens 1 Jahr ausgeführt sind. Das
gleiche gilt, wenn festgestellt wird, daß eine Beihilfe¬
gewährung nach Nr. 4 dieses Erlasses nicht zulässig
war.

25. Nach ordnungsmäßiger Fertigstellung der bau¬
lichen Arbeiten oder nach Beendigung des Umzuges
sind die aufgewendeten Kosten und die Art der Lei¬
stungen durch Vorlage der Rechnungen oder in son¬

stiger Weise nachzuweisen. Es kann eine Nachprüfung
an Ort und Stelle erfolgen. Die Beihilfe ist sodann
durch endgültigen Bescheid der Bewilligungsbehörde
festzusetzen und in einer Summe durch die Finanzkasse
auszuzahlen.

26. Mietbeihilfen (Nr. 16) und Entschädigungen für
Mietausfälle (Nr. 17) werden von der Bewilligungs¬
behörde in einem besonderen Bescheide festgesetzt.
Mit der Erteilung des Bescheides entsteht ein Anspruch
auf Auszahlung des bewilligten Betrages.

27. Ist eine Leistung durch unrichtige Angaben er¬
schlichen, so ist in der Regel der ausgezahlte Betrag
zurückzuzahlen. Außerdem kann Strafanzeige erfolgen.

28. Muster für die Anträge und die Bescheide wer¬
den noch übersandt.

29. Wegen der in Nr. 10 geregelten Darlehen folgt
noch ein besonderer Erlaß.

30. Der Erlaß wird in der Zeitschrift „Der Wohnungs¬
bau in Deutschland" veröffentlicht.

1) Vgl. RGBl. 1943 S. 127.
2) Vgl. BaVBl. 1943 S. 107.
3) Vgl. BaVBl. 1940 S. 491 und 568.

4)und r>) Nicht für Baden;.siehe außerdem Rundschreiben
vom 5. 10. 1942 Nr. 225, letzter Absatz; vgl. BaVBl. 1942
S. 868.

6) Vgl. BaVBl. 1942 S- 739.
7) Vgl. BaVBl. 1942 S. 925.
8) Vgl. BaVBl. 1943 S-320.
») Vgl. RGBl. 1942 S. 545.

i°) Vgl. BaVBl. 1942 S. 868.

— RdSchr. d. Bad. Landeskreditanstalt für Wohnungs¬
bau v. 2.7. 1943 Nr. 166.

Im Einvernehmen mit dem Gauwohnungskommissar des
Gaues Baden — Wohnungs- und Siedlungsamt — bemerken
wir als Durchführungs- und Bewilligungsbehörde zum
Vollzug der Maßnahme in Baden folgendes:

I.

Soweit bei der Anstalt Anträge auf Reichszuschüsse nach
den bisherigen Bestimmungen — A Ziffer 4 des Reichsbei¬
hilfeerlasses — vorliegen und Vorbescheide noch nicht
erteilt worden sind, werden die Anträge nach den neuen
Bestimmungen bearbeitet; sofern ein Vorbescheid bereits
erteilt ist, wird der Fall nach den bisherigen Bestimmun¬
gen abgewickelt.

Die Frist für die Fertigstellung der nach den bisherigen
Bestimmungen geförderten Arbeiten ist allgemein bis zum
31. März 1944 verlängert worden (BaVBl. 1943 S. 143).
Für die neue Maßnahme'ist ein Schlußtermin nicht gesetzt;
um ein Brachliegen der Mittel zu vermeiden, werden die
Mittel im Sinne von A Ziffer 1 des Reichsbeihilfeerlasses
nur da eingesetzt, wo ein besonders dringendes Bedürfnis
vorliegt und die für die Ausführung der Arbeiten erfor¬
derlichen Baustoffe und Arbeitskräfte zur Verfügung
stehen.

Über die Anträge auf Bewilligung eines Bauzuschusses
— C Ziffer 18 des Reichsbeihilfeerlasses — entscheidet
nach einer Entschließung des Herrn Reichsstatthalters als
Gauwohnungskommissar vom 29. Juni 1943 Nr. 2059 im
Einvernehmen mit dem Herrn Reichswohnungskommissar
wie bei den seitherigen Förderungsmaßnahmen des Reichs
die Landeskreditanstalt für Wohnungsbau
als Bewilligungsbehörde für das Land; an den seitherigen
Verfahren nach unseren Rundschreiben vom 1. und 12. April
1940 Nr. 44 und 59 (BaVBl. 1940 S. 494 und 570) ändert
sich daher zunächst nichts. Über die Anträge auf Be¬
willigung einer Umzugskosten- oder Mietbei¬
hilfe oder einer Entschädigung für Mietaus¬
fall entscheiden in den Landkreisen die Landräte,
in den Stadtkreisen die Oberbürgermeister.
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Die Vordrucke für die Anträge und Bescheide, und zwar
laUmb.: Reichszuschußantrag für Teilung und Umbau

von Wohnungen,
1 b „ : Vorbescheid hierzu,
I c „ : endgültiger Bescheid hierzu,

IIa Inst.: Antrag auf Gewährung eines Reichszuschus¬
ses für Instandsetzungs- und Ergänzungs¬
arbeiten,

IIb „ : Vorbescheid hierzu,
II c „ : endgültiger Bescheid hierzu,

III a: Antrag auf Gewährung einer Umzugskosten¬
beihilfe,

III b: Vorbescheid hierzu,
III c: endgültiger Bescheid hierzu,
IV a: Antrag auf Gewährung einer Mietbeihilfe,
IV b: Bescheid hierzu,
V a: Antrag auf Gewährung einer Entschädigung

für Mietausfälle,
V b: Bescheid hierzu,

ferner:
VI: Verfügung für Vor- oder endgültige Bescheide

über die Inaussichtstellung oder Bewilligung
einer Reichsbeihilfe auf Grund der Wohn¬
raumlenkungsverordnung für die Akten

können von dem Verlag der Deutschen Arbeitsfront GmbH.,
Berlin C 2, Märkischer Platz 1, oder kostenlos von uns
bezogen werden; die Bürgermeister der Gemeinden — mit
Ausnahme der verbandsfreien Städte — fordern die Vor¬
drucke bei den Landratsämtern an. Die Vordrucke der An¬
stalt Nr. 8/40 und 9/40 können für Anträge auf Bauzu¬
schüsse aufgebraucht werden.

Die in den Fußnoten der Vordrucke gegebenen An¬
weisungen sind genauestens zu beachten. Der Herr Reichs-
wohnungskommissar hat dabei auf folgendes hingewiesen:

a) Mietbeihilfen — B 16 des Reichsbeihilfeerlasses —
werden nur gegen Vorlage des Beihilfebescheids und
der polizeilichen Anmeldung für die neue Wohnung
vom Finanzamt ausbezahlt,

b) laufende Entschädigungen für Mietausfälle — B 17
des Reichsbeihilfeerlasses — werden immer nur auf
1 Jahr bewilligt. Die Bewilligungsbehörden sind
dafür verantwortlich, daß diese Entschädigungen
nicht über 5 Jahre hinaus im Einzelfall bewilligt
werden.

II.

Bei der kriegsbedingten Einschränkung der Neubautätig¬
keit hat die Landeskreditanstalt in steigendem Maße der
Erhaltung und Pflege des vorhandenen Gebäudebestands
Aufmerksamkeit geschenkt und dahinzielende Maßnahmen
durch verbilligte Instandsetzungsdarlehen und Instand¬
setzungszuschüsse auch aus eigenen Mitteln gefördert.
Diese Förderungsm aß n ah nie n der Anstalt,
mit denen zugleich die Förderungsmaßnahmen des Reichs
nach den besonderen Bedürfnissen des Landes in möglichst
wirksamer Weise ergänzt werden sollen, werden durch

den Reichsbeihilfeerlaß nicht berührt. Hiernach können
Instandsetzungs- und Ergänzungsarbeiten, die nach B 12
des Reichsbeihilfeerlasses aus Reichsmitteln nicht gefördert
werden können, u. U. aus Anstaltsmitteln nach Maßgabe
unserer Rundschreiben vom 9. Januar 1943 Nr. 3 und vom
10. Januar 1942 Nr. 1 (BaVBl. 1943 S. 50 und 1942 S. 47)
bezuschußt werden unter der für jede Förderung geltenden
Voraussetzung, daß die Fragen des Arbeitseinsatzes und
der Baustoffe geregelt sind, und daß, soweit dies erforder¬
lich ist, die Zustimmung des Baubevollmächtigten zur
Ausführung erteilt ist (A 2 des Reichsbeihilfeerlasses). In
Frage kommen Arbeiten an Gebäuden, die im Eigentum
oder in der Verwaltung des Reiches, eines Landes, einer
Gemeinde usw. stehen, und die nach B 8 des Reichs¬
beihilfeerlasses nicht mehr gefördert werden, ferner Woh¬
nungserweiterungen in den von den Reichszu¬
schüssen ausgeschlossenen Fällen dringenden Wohnraum¬
bedarfs, z. B. für zwei heranwachsende Kinder beiderlei
Geschlechts, für Eltern, kranke Familienangehörige usw.,
sodann Instandsetzungs- und Ergänzungsarbeiten an
kleingewerblichen und zur Sicherung der Ernäh¬
rung namentlich auch an landwirtschaftlichen
Betriebsgebäuden (Dach der Scheune oder des
Stallteiles), auch Arbeiten zur Beseitigung feuer¬
gefährlicher baulicher Zustände, sofern bei
diesen die Bewilligung eines Reichszuschusses nach B 12
des Reichsbeihilfeerlasses zweifelhaft sein kann. An den
Voraussetzungen und dem Umfang der Zuschüsse aus
unsern Mitteln ändert sich grundsätzlich nichts, wir stellen
aber zur Anpassung an die Grundsätze des Reichs in der
Frage einer Erhöhung unseres Zuschusses über den Regel¬
satz von 20% der Gesamtkosten aus persönlichen oder
wirtschaftlichen Gründen des Antragstellers eine entgegen¬
kommende Prüfung in Aussicht.

Wenn Arbeiten, die nur mit Anstaltsmitteln gefördert
werden können, z. B. die Instandsetzung des Daches eines
Stallteiles, zugleich mit Arbeiten ausgeführt werden, die
auch mit Reichsmitteln gefördert werden können, z. B. die
Instandsetzung des Daches des Wohnteiles, wollen wir aus
Gründen der Verwaltungsvereinfachung den aus Reichs¬
mitteln möglichen Zuschuß auf Anstaltsmittel übernehmen.

Die doppelte Förderung des gleichen Bauvorhabens mit
Reichszuschüssen und Anstaltszuschüssen bleibt nach wie
vor ausgeschlossen; wohl aber ist neben einem Zuschuß
ein Darlehen möglich.

Für die Anträge auf Anstaltsmittel (Darlehen oder Zu¬
schüsse) bleibt der seitherige Vordruck Nr. 1/42; er kann
auch für Anträge auf einen Bauzuschuß aus Reichsmitteln
verwendet werden, wenn neben dem Bauzuschuß aus Reichs¬
oder Anstaltsmitteln ein Instandsetzungsdarlehen aus An¬
staltsmitteln beantragt wird.

An die Landräte, Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren,
die Baupolizeibehörden und die Gemeinden.

— BaVBl. S. 551.

Volksgesundheit.
Seuchenbekämpfung.

Schutzimpfung gegen Diphtherie und Scharlach.

RdErl. d. Mdl. v. 3.7. 1943 Nr. 45 600.

Nachdem die Schutzimpfung gegen Diphtherie im

Lande Baden an einer größeren Anzahl von Klein- und

Schulkindern durchgeführt wurde, ist die Zahl an

Diphtherieerkrankungen zurückgegangen. Der Abfall

von 74,6 Erkrankungen auf 10 000 Einwohner im

4. Quartal 1942 auf 40,3 im 1. Quartal 1943 geht über

den epidemiologisch zu erwarten gewesenen Rückgang

der Diphtherie-Morbidität hinaus. Da aber trotzdem

die durchschnittliche Erkrankungsziffer an Diphtherie

im Lande Baden noch jetzt dauernd über dem Reichs-

durchschnitt, der z. Zt. 30,3 beträgt, liegt, hat der

Reichsminister des Innern durch Erlaß vom 23. 6. 1943

angeordnet, daß alle bisher noch nicht geimpften Kin¬

der im Alter von 1 bis 14 Jahren einer Schutzimpfung

auf der Grundlage der Freiwilligkeit unterzogen wer¬

den sollen. Ich empfehle dabei so vorzugehen, daß die

in den letzten 5 Jahren gegen Diphtherie noch nicht

geimpften Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren nur

gegen Diphtherie, die bisher gegen Diphtherie und

Scharlach noch nicht geimpften Kinder im Alter von

1 bis 5 Jahren einer kombinierten Impfung gegen

Diphtherie und Scharlach unterzogen werden. Von

der Impfung sind Kinder auszuschließen, die an erheb¬

licher körperlicher Unterentwicklung, an einer akuten

Infektionskrankheit, an offener, fortschreitender, fieber¬

hafter Tuberkulose, an schwerer Hauterkrankung (aus¬

gedehnter Furunkulose, schwerem, allgemeinem, akutem
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Ekzem) leiden. Geeignete Impfstoffe für die kombinierte
Impfung geben die Behringwerke in Marburg-Lahn
und das Anhaltische Seruminstitut in Berlin ab. Die den
Packungen beigefügten Gebrauchsanweisungen sind
genau, insbesondere hinsichtlich der Dosierung, zu
beachten, ebenso die Richtlinien vom 15. Juli 1935
(MBliV. S. 813) in der Fassung vom 4. ]uni 1942
(MBliV. S. 1242).

Über die Durchführung dieser Impfungen ist mir
zum 1. 1. 1944 zu berichten.

Im übrigen wird mein Runderlaß vom 14. 12. 1942,
BaVBl. S. 1117, dahingehend erweitert, daß entspre¬

chend der Anordnung des Reichsministers des Innern
künftighin bei Kindern zwischen 1 bis 5 Lebensjahren
die kombinierte Impfung gegen Diphtherie und Schar¬
lach durchzuführen ist, und daß bei diesen Impfterminen
nicht nur die neu heranwachsenden, 1 Jahr alt gewor¬
denen Kinder, sondern auch ältere Kinder erfaßt wer¬
den sollen, die im Vorjahr der Impfung ferngeblieben
und während der letzten 5 Jahre noch nicht geimpft
worden sind.

An die Staat!. Gesundheitsämter.
BaVBl. S. 557.

Veterinärangelegenheiten.
Vornahme von Zerlegungen in den Tierkörper-

beseitigungsanstalten.

RdErl. d. Mdl. v. 5.7. 1943 Nr. 47 756.

Im Interesse der Treibstoffersparnis und Arbeits¬
vereinfachung wird angeordnet, daß Sektionen von
seucheverdächtigen oder infolge von Seuchen gefalle¬
nen oder getöteten Tieren in den Tierkörperverwer¬
tungsanstalten in Hinkunft grundsätzlich von dem für
die Anstalt zuständigen Regierungsveterinärrat vor¬
zunehmen sind. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn
besondere Umstände es erfordern, d. h. wenn ein be¬
sonderes Interesse des für den Herkunftsort des Tieres
zuständigen Regierungsveterinärrates an der Feststel¬
lung der Krankheitsursache vorliegt.

Zur feibungslosen Durchführung dieser Anordnung
haben die beamteten Tierärzte von jeder vorzunehmen¬
den Sektion dem hiermit beauftragten Regierungs¬
veterinärrat rechtzeitig fernmündlich unter Darlegung
des Sachverhalts Nachricht zu geben. Die Einsendung

von Untersuchungsmaterial an Untersuchungsstellen
sowie die Fertigung der Zerlegungsniederschrift erfolgt
durch den letzteren. Dieser vermerkt auf den Ein-
Sendungsberichten den Namen des beamteten Tier¬
arztes, an den das Untersuchungsergebnis mitgeteilt
werden soll. Die Zerlegungsniederschrift ist gleich¬
falls dem für den Herkunftsort des zerlegten Tieres zu¬
ständigen Regierungsveterinärrat zu übersenden.

Die Tierkörperverwertungsanstalten sind nachdrück¬
lichst anzuweisen, für die beschleunigte Abholung der
infolge von Seuchen gefallenen oder getöteten Tiere
Sorge zu tragen und den zuständigen Regierungs¬
veterinärrat vom Eintreffen des Tierkörpers unver¬
züglich fernmündlich zu benachrichtigen.

An die Landräte, Polizeipräsidenten, Polizeidirektoren,
die Regierungsveterinärräte und das Tierhygienische Institut.

— BaVBl. S. 559.

Wohlfahrtspflege und Jugendwohlfahrt.
Vereinfachung des Fürsorgerechts.

RdErl. d. Mdl. v. 5. 7. 1943 Nr. 47 506.

Durch §4 der Dritten Verordnung zur Vereinfachung
des Fürsorgerechts vom 11.5.1943 (RGBl. I S. 301)
ist der Abs. 1 des § 11 des Bad. AG. zur RFV. in der
Fassung vom 4. 10. 1940 insofern aufgehoben, als die
Landkreise mit Wirkung vom 1. 4. 1943 ab nicht mehr
berechtigt sind, den Anteil für die soziale und sonstige
Fürsorge für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterblie¬
bene sowie die ihnen Gleichgestellten (§ 1 Abs. 1 a
RFV.) von den kreisangehörigen Gemeinden zu er¬
heben. Dieser Anteil muß somit nunmehr bei Berech¬
nung des Gemeindedrittels der gehobenen Fürsorge
und infolgedessen auch bei der von den Gemeinden
gemäß meinem RdErl. vom 23. 1. 1943 (BaVBl. S. 97)
zu erhebenden Pauschale durch den Landkreis außer
Betracht bleiben.

Zur weiteren Geschäftsvereinfachung bestimme ich
im Einvernehmen mit dem Bad. Finanz- und Wirt¬
schaftsminister für die Kriegsdauer, daß die Erhebung
des gemäß Nr. 12 meines Vollzugserlasses zum Bad.
AG. zur RFV. vom 11. 7. 1939 (BaVBl. S. 749) von den
kreisangehörigen Gemeinden am Fürsorgeaufwand des
Einzelfalles in der gehobenen Fürsorge zu entrichten¬
den Drittels vom 1.4. 1943 ab unterbleibt. Die bereits
von den Gemeinden für das Rechnungsjahr 1943 etwa
gezahlten Pauschbeträge sind auf die sonstige Umlage
der Gemeinden zu verrechnen. Mein RdErl. vom 23. 1.
1943 (BaVBl. S. 97) wird damit aufgehoben.

An die Landkreise (Kreiswohlfahrtsämter) und die Ge¬
meinden. Nachrichtlich der Landesdienststelle
Baden des Deutschen Genieindetags.

— BaVBl. S. 559.
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